
   
 

LUDWIG-BÖLKOW-Technologiepreis Mecklenburg-Vorpommern 
LUDWIG-BÖLKOW-Nachwuchspreis  Mecklenburg-Vorpommern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZIELSTELLUNG 
 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Industrie- und Handelskammern des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern vergeben mit Unterstützung durch die Technologiezentren des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern den ÊLUDWIG-BÖLKOW-Technologiepreis Mecklenburg-
Vorpommern“ für Produkt- und Verfahrensinnovationen sowie innovative technologische 
Dienstleistungen. Schirmherr ist der Wirtschaftsminister des Landes Mecklenburg-
Vorpommern.  

 
Mit dem ÊLUDWIG-BÖLKOW-Technologiepreis Mecklenburg-Vorpommern“ sollen 
Unternehmen und wissenschaftlich ausgebildete Einzelpersonen oder von solchen geleitete 
Personengruppen ausgezeichnet werden, die sich um den erfolgreichen Transfer von 
Forschungs- und Entwicklungsergebnissen aus Mecklenburg-Vorpommern in die 
wirtschaftliche Nutzung in Form von Produkten, Verfahren und technologischen 
Dienstleistungen besonders verdient gemacht haben. Wissenschaftler sollen stärker dazu 
angeregt werden, ihre Arbeitsergebnisse intensiver in die Unternehmen des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einzubringen, um zukunftsorientierte und hochwertige 
Arbeitsplätze im Land Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen und zu sichern. 
 
Zusätzlich wird ein ÊLUDWIG-BÖLKOW-Nachwuchspreis“ vergeben. Dieser dient der 
Förderung, Würdigung und Stimulierung von Kreativität und Innovationsgeist von 
Studenten und technikinteressierten Jugendlichen. Er wird für hervorragende, innovative 
und praxisorientierte Leistungen im dargestellten Sinne vergeben.  
 

 
Preise 

 
Für die Auszeichnung des ÊLUDWIG-BÖLKOW-Technologiepreises Mecklenburg-
Vorpommern“ steht ein Preisgeld in  Höhe von 10.000 € sowie für den ÊNachwuchspreis“ in 
Höhe von 2.500 € zur Verfügung. Zusätzlich kann auch ein Sonderpreis vergeben werden. 
Die Preise können auf Empfehlung der Jury auch geteilt oder in Stufen vergeben werden. 
Der Preis besteht aus einem Geldbetrag und einer Verleihungsurkunde. Die Preisträger sind 
berechtigt, in ihrer beruflichen Werbung unter Angabe des Jahres der Verleihung auf den 
Preis hinzuweisen.  

 


